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Einbürgerung von Aus ändern 
in der Bundesrepub 

Von Seyed Shahram Iranbomy 

Als Staatsangehörigkeit wird ein wechselseitiges Verhältnis zwischen Bürgern und Staats- 
verband bezeichnet, das durch besondere Pflichten und Rechte gekennzeichnet ist: so das 
Recht zu politischer Mitentscheidung und Partizipation, dem die Pflicht zu loyalem Verhal- 
ten gegenüber der Gemeinschaft entspricht. Zur Staatsangehörigkeit gehört auch der An- 
spruch auf staatlichen Schutz, etwa diplomatischen Beistand im Ausland oder Mindest-Ali- 
mentierung im Inland. Staatsangehörige unterscheiden sich insofern von allen anderen 
Personen, die auf dem Gebiet des Staates wohnen, als gewisse Rechte und Pflichten nur sie 
betreffen, etwa das Recht des Hochschulzugangs, aber auch die Pflicht zur Ableistung des 
Wehrdienstes. Die Staatsangehörigkeit ist auch von Bedeutung bezüglich des Rechts, ein 
Gewerbe auszuuben oder ein Grundstück zu kaufen oder bestimmte Leistungen des Staa- 
tes, etwa BAFOG, in Anspruch zu nehmen. Die Bemerkungen zu der Staatsangehörigkeit 
verdeutlichen die Bedeutung, die dem Einbürgerungsve$ahren, also dem Erwerb der 
Staatsangehörigkeit, beigemessen werden müssen. Damit beschäftigt sich, insbesondere 
was die spezifischen Bestimmungen der Bundesrepublik anbetrifl, der folgende Text. 

Werfried Münkler, Professor für Politik 

Z ur Zeit leben etwa 4,5 Millionen 
Ausländer in der Bundesrepublik 
Deutschland; über die Hälfte da- 

von seit mehr als zehn Jahren. Die mei- 
sten erfüllen somit eine wesentliche Vor- 
aussetzung zur Naturalisation (Einbürge- 
rung). Im europäischen Vergleich ma- 
chen jedoch nur relativ wenige von die- 
ser Möglichkeit Gebrauch. So wurden 
1988 46.784 Personen eingebürgert. 
Nur 3.716 kamen jedoch aus Ländern, 
in denen die Bundesrepublik Deutsch- 
land einst Gastarbeiter angeworben hat- 
te. Dieses Zahlenverhältnis hat sich bis 

heute nicht entscheidend verändert. Es 
stellt sich die Frage, warum in Deutsch- 
land lebende Ausländer den Schntt zur 
Einbürgerung scheuen. 

Von offizieller Seite wird vermutet, 
daß insbesondere bei der ersten Auslän- 
dergeneration die nach wie vor bestehen- 
den nationalen, kulturellen und religiö- 
sen Bindungen an ihre Heimat und der 
Wunsch nach Rückkehr von Bedeutung 
sind. Bei den Kindern und Enkeln dieser 
ausländischen Arbeitnehmer wird die ne- 
gative Einstellung zur Einbürgerung 
wohl durch folgende Faktoren beein- 

flußt: soziaie Zwänge, die weitgehende 
Angleichung ihrer Rechtsstellung an die 
Deutschen auch ohne die Einbürgerung, 
die Forderung nach Aufgabe ihrer bishe- 
rigen Staatsangehörigkeit und die 
Furcht vor Schwierigkeiten bei Besu- 
chen in der Heimat. 

Bei vielen Ausländern mag sich im 
Laufe der Jahre der Gedanke entwickelt 
haben, daß mit dem Erwerb der deut- 
schen Staatsangehörigkeit viele Vorbe- 
halte der deutschen Bevölkerung gegen- 
über Eingewanderten nicht automatisch 
verschwinden würden. 



außerdem ein seit langem unbescholte- 
nes Leben in der deutschen Gesell- 
schaft, genügend Wohnraum und ausrei- 
chenden Lebensunterhalt nachweisen. 

Da der Gesetzgeber Konflikten inner- 
halb der Familie des Bewerbers vorbeu- 
gen will, wird eine gemeinsame Einbür- 
gerung aller Familienmitglieder ange- 
strebt. Wenn sich ein Familienmitglied 
nicht einbürgern lassen will, kann dies 
einen Grund zur Ablehnung darstellen. 

Wenn alle Voraussetzungen aus der 
Sicht der Behörde erfüllt sind, und ledig- 
lich die Entlassung aus der bisherigen 
Staatsangehörigkeit noch nicht erfolgt 
ist, wird die Einbürgerung schriftlich zu- 
gesichert, so daß der Antragsteller die 
Entlassung aus der Staatsangehörigkeit 
seines bisherigen Heimatlandes betrei- 
ben kann. In diesem Fall läge es nahe, 
die Einbürgerungszusicherung als eine 
Verpflichtung zum Erlaß des Verwal- 
tungsaktes der Einbürgerung zu verste- 
hen, die materiell innerstaatlich wie eine 
bindende Einbürgerung zu behandeln 
ist. Die innerstaatliche Gleichbehand- 
lung der Ausländer nach der Zusiche- 
rung und vor der Einbürgerung hätte ins- 
besondere zur Folge, daß ihnen Grund- 

vorbehalten sind (etwa Freizügigkeit, 
Berufsfreiheit, Versammlungs- oder Ver- 
einigungsfreiheit) zustehen. 

AusbUrgereing zur Vermeidung 
der Mehrstaatigkeit 

Die Mehrstaatigkeit wird in den Ein- 
bürgerungsrichtlinien grundsätzlich als 
unerwünscht bezeichnet, da Unsicherhei- 
ten bezüglich des anwendbaren Heimat- 
rechts entstehen können, und eine Per- 
son mit mehr als einer Staatsangehörig- 
keit doppelten und möglicherweise mit- 
einander unvereinbaren Loyalitätspflich- 
ten unterworfen sei. Die Entlassung aus 
der Staatsbürgerschaft des Herkunftlan- 
des vor der Einbürgerung wird auch des- 
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wegen als notwendig erachtet, weil es 
ein Indiz dafür sei, daß sich der Bewer- 
ber für die volle Integration in den deut- 
schen Staatsverband entschieden habe. 
Dies spiegelt sich allerdings schon zum 
einen durch den freiwilligen Antrag zur 
Einbürgerung und zum anderen durch 
alle für die Erteilung der Einbürgerungs- 
zusicherung notwendigen Voraussetzun- 
gen wider. 

Die Ausbürgerung gestaltet sich in 
der Regel recht kompliziert und wird 
nicht selten vom Ursprungsland venvei- 
gert. Es ist fraglich, ob der deutsche 
Staat die Gewährung innerstaatlichen 
Rechts von der Einwilligung des frem- 
den Staates abhängig machen darf, da 
dies möglicherweise dem im Grundge- 
setz verankerten Souveränitätsprinzip 
widerspricht. Weiterhin stellt sich hier- 
bei die Frage, ob eine Rechtsfolge von 
einer Bedingung abhängig sein darf, 
über die dem einzelnen Betroffenen kei- 
ne eigene Dispositionsfreiheit zusteht. 
Gemäß dem Grundsatz von Treu und 
Glauben darf eine Rechtsfolge nicht von 
einer durch die Vertragsparteien geschaf- 
fenen Bedingung abhängen, die den Ein- 
tritt der Bedingung unmöglich macht. 

Wenn es sich bei der Ausbürgerungs- 
forderung um die Vermeidung des 
,,Übels" (BVerfGE 37, 217 [254]) oder 
um die Wahrung eines rechtspolitischen 
Ordnungsprinzips handelt, so bleibt 
noch zu fragen, wie Frankreich, Grie- 
chenland, Großbritannien, Irland, die 
Niederlande, Portugal und die skandina- 
vischen Staaten mit dem Übel der Dop- 
pelstaatsangehörigkeit leben können. 

Der Begriff der Staatsangehörigkeit 
hat neben der juristischen auch eine psy- 
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chologische Dimension: emotionale 
Aspekte spielen eine bedeutende Rolle. 
Besonders Menschen aus nicht-industria- 
lisierten Ländern neigen dazu, die Aus- 
bürgerung mit einer endgültigen Tren- 
nung von Heimat und Kultur und deren 
Werten gleichzusetzen. Durch die Forde- 
rung nach der Ausbürgerung gerät der 
Bewerber in ein Dilemma zwischen der 
Zukunft in Deutschland und der Vergan- 
genheit in seiner Heimat. 

Einbürgerung von Flüchtlingen 

In dem Zeitraum von 1980 bis 1986 
wurden 226 Asylberechtigte aus afrika- 
nischen Staaten, 182 aus amerikani- 
schen und 876 aus asiatischen Staaten in 
Deutschland eingebürgert. Gemäß Art. 
15 I1 der Menschenrechtskonvention 
und Art. 24 111 des Internationalen Pak- 
tes über bürgerliche und politische Rech- 
te hat jede Person ein Anrecht auf eine 

Staatsangehörigkeit. Da ein Flüchtling 
aus verständlichen Gründen nicht mehr 
in sein Heimatland zurückkehren und 
Bürgerrechte ausüben kann sowie im 
Ausland auch keinen diplomatischen 
Schutz seines Heimatstaates genießt, 
sind die Essentialia der Staatsangehörig- 
keit nicht vorhanden - er ist im Ausland 
faktisch staatenlos. Dies würde bedeu- 
ten, daß eine Einbürgerung ohne vorheri- 
ge Ausbürgerung möglich sein sollte. 
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Die Einbürgerung und die 
europäische Einigung 

Im Hinblick auf die europäische Eini- 
gung ist neben der nationalen auch eine 
europäische Staatsbürgerschaft notwen- 
dig. Die unterschiedlichen nationalen 
Einbürgerungsregelungen würden zu 
Komplikationen beim Erwerb der zu- 
künftigen europäischen Staatsangehörig- 

keit führen. Hierfür bedarf es einer Har- 
monisierung. Insbesondere das Beispiel 
der iranischen Asylberechtigten zeigt, 
daß die Schaffung des europäischen Bin- 
nenmarktes zum 1. Januar 1993 zu Un- 
gleichbehandlung führen kann: Wäh- 
rend etwa in Frankreich lebende aslybe- 
rechtigte Iraner nach ihrer Einbürgerung 
Europäer geworden sind und somit das 
uneingeschränkte Recht auf Freizügig- 

keit innerhalb der EG in Anspruch neh- 
men können, wird dieses Recht einem in 
Deutschland lebenden iranischen Asyl- 
berechtigten verweigert. Eine solche Un- 
gleichbehandlung würde in einem euro- 
päischen Haus zu einem willkürlichen 
Bewohnerstatus führen. 
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jPinbiargerhing von Ausländern 
in der Beindesrepublik I 
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Deutscher Staatsbürger zu werden ist nicht leicht: So müssen Aus- 
länder genügend Wohnraum und ein ausreichendes Einkommen 
nachweisen, die deutsche Sprache beherrschen sowie „eine frei- 
willige und dauerhafte Hinwendung zu Deutschland" erkennen, 
lassen. Ein Indiz dafür soll die Aufgabe der bisherigen Staatsbür- 
gerschaft sein. Dies wird von manchen Ländern nicht ohne weite- 
res gewährt. Seyed Shahram Iranbomy führt aus, daß viele ande-, 
re europäische Staaten die Doppelstaatsbürgerschaft zulassen.; 
Die europäische Einigung erfordert daher auch, das deutsche Ein-1 
bürgerungsrecht zu aktualisieren. I 
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